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wilderungen zu begegnen, begnügte man fich jeit den jechziger Jahren mit Ju- 
ftandhaltung der wichtigften Werke. Auch mußte die Räumung von Geröllen 
und Steinen dauernd fortgejegt werden, da jedes Hochwafjer wieder neue Hin- 
dernifje in der FlößereisFahrrinne erzeugt. 

5. Wafjerwirtgichaftlicde Verhältnifje am jchiffbaren Unterlaufe. 

Die Benugung der Strede Friedland — Allenburg zur Schiffahrt theilte das 
Schiefal der oberhalb anjchliegenden Strece, obgleich die natürlichen VBerhältnifje 
günftiger liegen. Bis in die fechziger Jahre waren meijtens vereinzelte Bauten, 
aber auch einige zufammenhängende Buhnenanlagen ausgeführt worden, durch 
welche die geringften Fahrtiefen jtellenweife auf 0,8 bi8 1 m bei mittlerem 
Wafjerftande gebracht wurden. Ein 1864 bearbeiteter Entwurf für den plan- 
mäßigen Ausbau zielte darauf hin, durch Einjchränfungswerfe diejelben Tiefen 
in der Fahreinne jchon bei gewöhnlichen Niedrigwaffer herbeizuführen. Hiermit 
würde ein Maß der Schiffbarkeit erreicht worden jein, wie e8 damal3 jogar in 

der günftigeren legten Strecke Allendurg—Wehlau noch nicht vorhanden war, wo 
fich verjchiedene übermäßig breite oder aus anderen Gründen verflachte Stellen 
vorfanden, an denen bei diefem Wafjerjtande die Tiefe nur 0,6 m betrug: na= 
mentlich im Unterwafjer der Binmauer Schleufe, bei Gr.-Nuhr und an der 

Schallener Brücke bei Allenburg. ES erjchten deshalb nothwendig, zunächit hier 
einen befjeren Zuftand herzuftellen, bevor mit dem Ausbaue der oberhalb an- 
jchließenden Strecfe vorgegangen witrde. 

Mit den in der Hauptjache 1866/67 ausgeführten Einfchränftungswerfen 
ift für die Strecte Allenburg— Wehlau an allen in Frage kommenden Stellen 
die geringfte Fahrtiefe auf 1,2 bis 1,4 m beim mittleren Niedrigwafjer gebracht 
und erhalten worden. Nur vorübergehend treten DVerflachungen ein, die aber 
während der Schiffahrtzeit gewöhnlich bald wieder durch tieferes Auslaufen der 
Fahrrinne verfchwinden, 3. B. am Ueberjchlage bei Koppershagen. Nachdem fo- 
mit die Möglichkeit gefchaffen war, mit 1 m tiefgehenden Schiffen aus dem Pregel- 
ftrome zur Niedrigwafjerzeit bis nach Allenburg zu gelangen, wurde 1868 die 

Fortfegung des planmäßigen Ausbaues auf der oberhalb anjchliegenden Strecke 
Friedland — Allenburg begonnen, jedoch nicht auf Grund des oben bezeichneten 

Entwurfs, fondern durch Anlage von Buhnengruppen an den bejonders verflachten 
Stellen. Im unteren Theile von Gr.-Wohnsdorf bis Allenburg ift die ange- 
jtrebte Tiefe von 1 ın bei mittlerem Niedrigwafjer herbeigeführt und die fchlimmfte 

Krümmung bei Vrogen mit einem furzen Durchitiche begradigt worden. Weiter 
oberhalb haben dagegen die bis 1875 ausgeführten Buhnenanlagen und Räumungs- 
arbeiten das bezeichnete Ziel noch nicht zu erreichen vermocht, weshalb jeit 1889 
wieder jährlich 10 000 Mark für Neubauten an diefer Strece verausgabt werden. 
Die Sohle ift hier meiftentheils jo feit, daß zur Erzielung einer für die Fracht: 
fchiffahrt genügenden Tiefe die Einfchränfungswerfe allein nicht ausreichen, Jondern 
Baggerungen in größerem Umfange vorgenommen werden müfjen. Um die Strecte 
auf das gleiche Maß der Schiffbarfeit zu bringen, wie e8 jet die Alle unter: 
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halb Allenburg und der PBregelitrom von Wehlau ab befigen, wäre eine Ffojt- 

jpielige Kanalifirung mit zwei Stauanlagen bei Kipitten und Trimmau erforder 

lich, deren Gefälle allenfalls zur Gewinnung von Wafjerfraft und zu ihrer Ber- 
wertdung durch eleftrifche Hebertragung für landwirthichaftliche Betriebe benußt 
werden fünnte. 

Wie an den flößbaren Strecden, fo haben auch am jchiffbaren Theile der 
Alle die beim Ausbaue hergeftellten Buhnen, Deckwerfe und Anpflanzungen durch 
Sicherung der Ufer den Anliegern erheblichen Nußen gebracht. Mehrfach jind 
fogar Deefwerfe zur Ausführung gelangt, deren Anlage nicht unmittelbar für die 
Erhaltung der Fahrtiefe nothwendig, jondern der drohenden Ausbildung einer 
Stromverlegung vorzubeugen beftimmt war. Namentlich find derartige Uferichug- 

bauten bei PBaterswalde zur Abjchliegung von Einrifjen der hohen Uferrehnen 
vorgenommen worden unter Betheiligung der Anlieger; ebenjo wurde in einem 
Falle der Befiger der Binnauer Mühlen zu den Koften herangezogen, da die 

drohende Verlegung der Alle eine Umfluthung jeines Wehres bewirft haben 
würde. 

Diefes zwifchen PBaterswalde und Wehlau liegende jteinerne Wehr mit 
etwa 60 m Kronlänge und durchjchnittlich 2,5 m Stauhöhe jperrt den Kinfsfeitigen 

Hauptarm der Alle und leitet unter gewöhnlichen Verhältniifen die ganze Abfluß- 
menge in den 870 m langen, etwa 20 m breiten Mühlenfanal, der gleichzeitig 
auch als Schiffahrtfanal dient und fich unterhalb der Binnau wieder mit dem 
Hauptarme vereinigt. Zum vollen Betriebe der aus zwei Mahlmühlen, Delmühle 
und Holzjchleiferei beftehenden Binnauer Mühlenwerfe find 306 Bferdefräfte er- 
forderlich, die in der Negel zur Verfügung ftehen. Ausnahmsweife wird im 

Sommer zeitweilig Dampffraft zu Hülfe genommen, was wohl zu vermeiden wäre, 
wenn die neben vortheilhaft arbeitenden Turbinen noch vorhandenen unterjchlächtigen 
Wafjerräder durch befjere Triebwerke erjegt würden. Die an der rechten Seite 
des Feten Wehrs liegende Grundjchleufe hat folche Leiftungsfähigfeit, daß bei 
ihrem Ziehen die Mühlengerinne und die Schiffsjchleufe trockengelegt werden, 
genügt aljo für die vajche Abführung des Hochwafjers. Langwierige Streitig- 
feiten über den jchädlichen Nückhtau der Stauanlage beziehen fich daher lediglich 
auf die Frage, wann die Grundjchleufe geöffnet werden fol. Für den Schiffs- 

verkehr ijt eine hölzerne Schleufe mit 29,4 m nußbarer Länge und 6,5 m Thor- 
weite vorhanden, deren Oberdrempel 1,34 m über dem Kammerboden und 1,38 m 

über dem Unterdvempel liegt. Da zwifchen dem Wehre und der Nückmündung 
des Mühlenkanals ftarfes Gefälle vorhanden ift, jo beträgt die Stauhöhe bei 
den Mühlenmerfen und der Schiffsjchleufe durchjchnittlich 3,25 m, und zwar liegt 
bei gewöhnlichen Wafjerftande der Oberwafjerjpiegel 3,70 m über dem Ober- 

drempel (+ 0,60 m), der Unterwafjerfpiegel 1,83 m über dem LUmnterdrempel 

(— 0,78 m). Bei jehr Kleinen Wafjerftänden bildet die zu hohe Lage des Unter- 
drempels und Kammerbodens ein läftiges Schiffahrtshindernig, da bei mittlerem 
Niedrigwafjer die Wafjertiefe über dem Drempel nur wenig über 1 m beträgt. 

Die jegige Stauanlage tft 1765/68 an Stelle eines alten verfallenen Wehres 
bergeftellt worden auf Grund der Exrbverjchreibung vom 21. März 1766, welche 
den Stauberechtigten verpflichtet, für die Möglichkeit des Schiffahrtbetriebs und
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ferner dafür zu forgen, daß feine fchädlichen Meberfchwenmungen der oberliegen- 
den Ländereien verurjacht werden. Syn leßterer Beziehung glaubte man beruhigt 
jein zu dürfen, da bei einer im Oftober 1763 vorgenommenen örtlichen Befichti- 

gung feitgejtellt worden war, daß durch den gewöhnlichen Aufftau feine Aus- 
uferungen erfolgen fünnten, weil die Alle im NRückjtaubereiche überall hohe Ufer 
hat, und daß bei Hochwafjer feine Verfchlechterung des früheren Zuftandes ein- 

treten würde, weil das lange Meberfallwehr in Verbindung mit der Grundjchleufe 

die herabfonmende Wafjermenge genügend abzuführen vermag. 
Trogdem entjtanden bald nach Anlage der Mühlwerfe Klagen, bejonders 

feitens der Paterswalder Wiejenbejiger, über Mangel an Borfluth. Obgleich 

die Wiejen gegen Ueberjtauung durch die hohen Uferrehnen gejchügt waren, wurde 
der Abfluß des Tagewafjers aus dem in die Nehne eingefchnittenen Abzugsgraben 
behindert, worauf bei den Vorerhebungen nicht Nückficht genommen war. Durch 
gerichtliche Entjcheidung von 17. April 1785 befam der Müller die VBerpflich- 
tung auferlegt, die Abzugsichleufe (Sielfchleufe) nebjt Zubehör auf 0,6 m unter 
der niedrigjten Stelle des Wiejengeländes zu unterhalten und durch Deffnung 
feiner Grundfchleufe dafür zu jorgen, daß bis zum 15. Mai eines jeden Jahres 

der Abflug unbehindert jtattfinden fünne Bei einem am 4. Mai 1832 ent- 

jcehiedenen Nechtsftreite wurde diefe Beftimmung noch weiter ausgedehnt und den 
Paterswalder Wiejenbefigern das Necht zugefprochen, ein Abjenken des geftauten 

Wafjerjpiegeld auch nach jtarken Niederichlägen während der Sommermonate bis 

zur völligen Entwäfjerung ihrer Grundftücte durch jene Sielfchleufe zu verlangen. 

sn emer ähnlichen, wenn auch nicht ganz jo ungünftigen Lage wie die 

Baterswalder Wiejen befinden fich nun aber, wie auf ©. 416 erwähnt, jämmt- 
liche durch die hohen Uferrehnen und die Thalwand fejjelförmig eingejchloffenen‘ 
iederungswiejen an der Alle bis oberhalb Koppershagen. Der Stau ift zwar 
noch, bei Leißienen fühlbar und unter Umftänden jogar bei Dettmitten, 21 km 
oberhalb der Binnauer Schleufe, beläftigt aber die dortigen Ufergrundftücte nicht 
mehr. Die Frühjahrsentwäfferung erfolgt in befriedigender Weife, da die Grund- 
ichleufe in der erften Hälfte des Mai alfjährlich 10 bis 14 Tage lang bis zur 
Ausjpiegelung des Ober- und Unterwafjers geöffnet wird, welche Zeit erfahrungs- 
mäßig für die Trocenlegung aller in Betracht kommenden Ländereien genügt. 
Während diejer Zeit, die vom Mühlenbejiger für die Ausbefferung der Trieb- 
werfe benußt wird, muß die Schiffahrt ruhen, hat fich indeffen mit diefer Unter: 
brechung als einer fejtftehenden Einrichtung längft abgefunden. Sowohl für den 
Schiffsverfehr, als auch für den Mühlenbetrieb wäre es aber höchft nachtheilig, 
wenn jolche Unterbrechungen auf Grund des den PBaterswalder Wiejenbefigern 
zugejprochenen Nechtes auch im Sommer öfters ftattfänden. Die Befiger der 
übrigen Ntiederungen find nicht berechtigt, ihrerjeits auf das Ablafjen der Alle 
zu drängen. Eine 1840 von den Wiejenbefigern bei Richau in diefer Beziehung 
vorgebrachte Klage wurde abgewiejen, nachdem jeitens der Negierungsbehörde die 

Einjprache erhoben war, daß im polizeilichen Intereffe die Schiffahrt mit Fahr- 
zeugen bis zu 20 Laft nicht unterbrochen werden dürfe. Die Abweifung der 
Klage erfolgte, weil e3 fi um eine Wafjerftandsregulivung im Berwaltungswege 
nach Maßgabe des Gejeges vom 15. November 1811 handelte. 
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Thatjächlich trat eine Läftige Störung des Schiffsverfehrs ein, als die 
Paterswalder Wiejenbefiger im Sommer 1847 die Deffnung der Fluthichleufen 
durch gerichtliche Exefution erzwangen, noch in höherem Maße 1853, als durch 
das Ablafjen der Alle die Schiffahrt vom 5. bis 20. September unterbrochen 
wurde. Um folchen für den Mühlenbetrieb nachtheiligen Störungen nicht mehr 
ausgejegt zu fein, errichtete dev Müller 1855 ein Dampfjchöpfwerf für die Paters- 

walder Wiejen, das jpäterhin vergrößert wurde.) Das im folgenden Jahre ein- 
geleitete Verfahren zur Wafjerftandsregulivung führte zu feinem Exrgebniß. Die 
Vertreter der Regierung hatten in Vorjchlag gebracht, daß die Abjenfung des 
Staufpiegels nach ftarken Niederjchlägen im Sommer bis 2,98 m über dem Fach: 
baum der Grumdjchleufe erfolgen jolle, bei welchem Wafjerjtande die Schiffahrt 
auf dem flachen Rücen unterhalb Gr.-Ntuhr noch etwa 0,9 m Fahrtiefe behalten 
haben würde. Die Wiejenbefiger erhoben hiergegen Widerjpruch, weil daber nicht 
alle Flächen völlig teocfenzulegen wären. Der Müller widerjprach wegen des 

bedeutenden DVerluftes an Wafjerkraft. Auch jpätere Verfuche, die Verpflichtung 
zum Ablafjen dev Alle außerhalb der Frühjahrszeit feft zu vegeln, blieben ergebniß- 
lo8. Soweit bekannt, hat nur noch einmal (Auguft 1860) eine außergewöhnliche 
Oeffnung der Grundichleufe auf dem Wege gerichtlicher Exefution ftattgefunden, 
wobei jedoch die Schügen wieder gejchlofjen wurden, nachdem die Abjenkung bis 
auf 2,98 m über dem Fachbaum erfolgt war. 

Die Höhenlage diefes Fachbaums beträgt etwa 0,74 m über N.N. und 
0,14 m über dem Oberdrempel der Pinnauer Schiffsjchleufe. Da der gewöhnliche 
Staufpiegel 3,56 m über dem Fachbaum (= + 4,30 m) gehalten wird, der ge- 
wöhnliche Wafjerftand am Wehlauer Allepegel aber 1,36 m über PVegel-Null Tiegt 
(= + 0,91 m) und die Fallhöhe des Unterwafjers von der Schiffsichleuje bis 
dorthin etwa 0,14 m beträgt, jo wäre die gewöhnliche Höhenlage des Unterwafjers 
an den Schleujen auf + 1,05 und die gewöhnliche Stauhöhe auf 4,30 — 1,05 
— 3,25 m anzunehmen. Ebenjo groß ift dev Höhenunterjchied des Mittelwafjers, 
das am Oberdrempel der Schiffsjchleufe auf + 4,62 m, am Unterdrempel auf 
+ 1,37 m liegt. Wenn die Aufjagbretter auf das Wehr gebracht werden, kann 
der Mitller bis + 4,62 m ftauen und eine Stauhöhe bis zu 3,75 m gewinnen. 
Bei jehr geringem Zufluß von oben finft zwar der Staufpiegel beträchtlich, 3. B. 

im Auguft 1868 auf + 3,78 m, das Unterwafjer aber noch mehr, jo daß der 
Miühlenbetrieb veichliche Stauhöhe behält (am 20. Auguft 1868 3. B. 3,40 m). 
Das früher in VBorjchlag gebrachte niedrigite Stauziel 2,98 m über dem Grund- 
ichleujenfachbaum (= + 3,72 m) würde die Entwäfjerung der PBaterswalder 
MWiejen nicht ermöglicht haben, da ihre Höhenlage + 2,8 bi8 3,1 m beträgt. Die 
übrigen Wiejenntederungen bis oberhalb Koppershagen liegen auf + 3,1 bis 
4,2 m, aljo niedriger wie der gewöhnliche Staufpiegel. Durch die bei Paters- 
walde auf + 5,2 bis 5,4 m, bei Koppershagen auf + 5,2 bis 6,8 m gelegenen 

*), Falls beim Baue des Mafurifchen Schiffahrtfanal® das Ablaffen der Alle 

auch im Frühjahre wegfallen joll, würde die Vorfluth anderweit zu verbefjern fein. 

Für die Entwäfferung der PBaterswalder und Nichauer Wiefen ijt die Anlage eines (am 

Hochufer der Alle unterirdischen) Entwäfferungsfanals nach dem Unterwafjer des Pinnauer 

MWehres in Ausficht genommen.
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Üferrehnen werden die Niederungen gegen Ueberjtauung gejchüßt, bei den über 
+ 5,2 m anfchwellenden großen SHochfluthen jedoch überjtrönt. . 

Die mißlichen VBerhältnifje an der Schiffsjchleufe Laffen fich jchwer be- 
jeitigen, da diejelbe Eigenthum des Miühlenbefigers (jest Aktiengejellichaft Pinnau) 
ift. Nachdem die 1766 hergeftellte Schleuje bereits 1792 baufällig geworden 
war, wurde 1795 mit Staatsbeihülfe eine neue Schiffsjchleufe angelegt, welche 
1865/66 umgebaut werden mußte. Bei diefem Umbau verjtand fich der damalige 
Befiger gegen Gewährung einer Entjchädigung dazu, den früher O,1 bis 0,15 m 
höher gelegenen Unterdrempel auf annähernd gleiche Höhe (Unterfchied etwa 4 cm) 
mit dem erhalten gebliebenen Kammerboden zu legen, das früher nur 5,4 m 
weite Unterhaupt auf 6,5 m zu erweitern und die nußbare Kammerlänge auf 
das jegige Maß zu vergrößern, jo daß nunmehr 28,3 m lange, 6 m breite Kähne 
gejchleuft werden fünnen, während früher die Fahrzeuge nicht länger al3 25 m 
und nicht breiter als 5 m jein durften. Die damaligen Bemühungen, die Schiffs- 
fehleufe durch die Staatsverwaltung zu erwerben und in größeren Abmefjungen 
neu zu erbauen, jcheiterten an der Ablehnung des Mühlenbefigers. Bei Anlage 
de8 Majurischen Schiffahrtfanals würde die Schleufe in den Abmefjungen der 
übrigen Schleujenbaumerfe diejes Kanals neu hergeftellt werden müfjen. 



4. Abtheilung. 4. Kapitel. 

Der Preaelftenm und die Deime, 

I. Stromlauf und Stromthal. 

1. Neberficht. 

Der Pregelftrom entfteht unterhalb Infterburg durch den Zufammenfluß 
der Angerapp mit der Inter. Wie fich aus den Bejchreibungen diejer Slüfje 

ergiebt, bringt die gefällreiche Angerapp weitaus das meifte Wafjer, während die 
Snfter dasjelbe diluviale Hauptthal durchfließt, in welchem nach der Vereinigung 

der Pregelftrom zum Frifchen Haffe läuft. Wie bei der Jnfter tft auch beim 
Pregelitrome das Thal für die jegige Wafjerführung viel zu breit und offenbar 
von weit größeren Waffermaffen ausgenagt, al8 jolche jegt darin zum Abfluß 

gelangen. Das Mißverhältnig tft aber nicht jo jchroff wie bei der nfter, da 
die Angerapp zur Hochwafjerzeit eine beträchtliche Wafjermenge zuführt, noch 

vermehrt durch die von linfs mündende Aurinne, hauptjächlich aber durch die Alle, 
welche weiter unterhalb von derjelben Seite hinzutritt. Bald nach Aufnahme 
der Alle jpaltet fich der Strom in zwei Mündungsarme, von denen der vecht- 
feitige, die Deime, ein zum Kurifchen Haffe führendes diluviales Hauptthal 
durchzieht. Das Thal des Bregelitroms behält in ganzer Länge die Richtung 
von DOften nach Weiten bei; das Deimethal wendet fich mit einigen Krümmungen 
von Süden nach Norden. 

Sn den oberjten Strecen hat der Vregelitrom anjehnliches Gefälle, das 

friiher bei Gr.-Bubainen durch eine Stauanlage zum Mlühlenbetrieb benußt 
worden tft. Unterhalb der Aurinnemündung nimmt das Gefälle vafch ab und 

wird unterhalb des Straßenkreuzungspunftes Tapladen jo gering, die Erhebung 
über dem Wafjerjpiegel der beiden Haffe und der Oftfee jo flein, daß die Wafjer- 
ftände jehon oberhalb Wehlau zumeilen wejentlich vom Winde beeinflußt werden. 
Se mehr man fich den Haffen nähert, um jo bedeutender wird die Einwirkung 
ihres Nückitaues. Während die Deime, deren Lauf erheblich Fürzer tft, von der 

Abzweigung bei Tapiau bis zur Mündung unterhalb Labiau bei gewöhnlichen 
Verhältniffen ziemlich gleichmäßiges Gefälle und annähernd gleichartige Be-


